
 
 

 
 

 

Tarifvertrag 

zwischen 

dem Schweizerischen Apothekerverband (pharmaSuisse) 

 

(nachfolgend pharmaSuisse genannt) und 

der Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK), 
 
der Militärversicherung (MV) 

vertreten durch die  

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), 
Abteilung Militärversicherung, 

der Invalidenversicherung (IV), 

vertreten durch das  

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

 

(nachfolgend Versicherer genannt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird jeweils 

nur die männliche Form verwendet. Im Auslegungsfall ist die deutsche Version massgebend. 
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Gestützt auf Artikel 56 Abs. 1 UVG, Artikel 26 Abs. 1 MVG, Artikel 27 Abs. 1 IVG und die 
entsprechenden Verordnungen sowie die Spezialitätenliste wird folgendes vereinbart: 

Art. 1 Geltungsbereich 

1 Der vorliegende Vertrag regelt die Abgeltung der Leistungen, die von Apothekern im 
Zusammenhang mit der Abgabe von rezeptpflichtigen Medikamenten der Spezialitätenliste 
(Kat. A und B gemäss der Listeneinteilung von swissmedic sowie rezeptpflichtigen Impf-
stoffen und Immunologika der SL) an Versicherte nach UVG, MVG oder IVG erbracht wer-
den. 

2 Der Vertrag gilt für Apotheker, die die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 53 Abs. 
1 UVG und die UVV, Art. 22 Abs. 1 MVG und die MVV sowie Art. 26 IVG und die IVV erfüllen 
und die diesem Vertrag beigetreten sind. 

3 Dieser Vertrag ist anwendbar auf Personen, die im Sinne des UVG, des MVG oder des IVG 
versichert sind oder im Rahmen internationaler Abkommen Anspruch auf eine Versiche-
rungsleistung nach diesen Erlassen haben. 

4 Sofern im vorliegenden Vertrag und seiner sämtlichen Bestandteile nichts anderes präzi-
siert wird, gelten die Bestimmungen des Tarifvertrags LOA IV/1 zwischen tarifsuisse ag, 
HSK, CSS und pharmaSuisse vom 1. Januar 2016 und dem Tarifstrukturvertrag LOA VI/1 
zwischen pharmaSuisse, santésuisse und curafutura vom 1. Januar 2016 direkt oder sinn-
gemäss, wobei die deutsche Version massgebend ist. 

Art. 2 Vertragsbestandteile 

Als integrale Bestandteile des vorliegenden Vertrags gelten: 

 

a)  Vereinbarung betreffend die Paritätische Vertrauens-Kommission (PVK) 

b)  Vereinbarung betreffend den Taxpunktwert 

c)  Vereinbarung betreffend die Tarifstruktur. 

Art. 3 Beitritt zum und Rücktritt vom Vertrag; Nichtmitglieder von 
pharmaSuisse 

1 Jedes Aktivmitglied von pharmaSuisse ist ohne weiteres Vertragsapotheker, sofern es 
nicht sofort, spätestens jedoch binnen Monatsfrist nach Inkrafttreten des vorliegenden Ver-
trags bzw. nach Erwerb der pharmaSuisse-Mitgliedschaft durch schriftliche Erklärung ge-
genüber pharmaSuisse darauf verzichtet. 

2 Mit dem Verlust der pharmaSuisse-Mitgliedschaft verliert der Apotheker ohne weiteres 
auch die Eigenschaft eines Vertragsapothekers. Er kann als Nichtmitglied dem Vertrag bei-
treten, wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 1 Abs. 2 erfüllt sind und eine einmalige 
Beitrittsgebühr sowie eine jährliche Unkostengebühr entrichtet werden. Die Festsetzung 
der Gebühr und deren Verwendung werden von den Vertragsparteien in einem separaten 
Dokument geregelt. 

3 Einem Beitrittsgesuch eines Nichtmitgliedes von pharmaSuisse an die Zentralstelle für 
Medizinaltarife UVG (ZMT) sind die Unterlagen beizulegen, aus denen die Erfüllung der 
Bedingungen ersichtlich ist. Der Beitritt schliesst die volle Anerkennung des vorliegenden 
Vertrags und seiner Bestandteile ein. 

4 Die Vertragspartner orientieren sich zweimal jährlich über Mutationen. Die Liste der Mit-
glieder bzw. der Nichtmitglieder von pharmaSuisse wird durch pharmaSuisse zur Verfü-
gung gestellt.  
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5 Den einzelnen Vertragsapothekern steht es jederzeit frei, unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten auf Ende eines Semesters vom vorliegenden Vertrag zurück-
zutreten. 

Art. 4 Pflichten der Versicherer 

Die Versicherer verpflichten sich, den in der Schweiz tätigen Apothekern, die nicht Mitglie-
der von pharmaSuisse sind, keine vom vorliegenden Vertrag abweichenden Bedingungen 
einzuräumen. 

Art. 5 Vergütung und Rechnungsstellung 

1 Schuldner der Vergütung der Apothekerleistung im Rahmen des UVG, des MVG und IVG 
ist der jeweilige Versicherer (tiers payant). 

2 Der Tarif für die Leistungen der Apotheker im Zusammenhang mit der Abgabe von Medi-
kamenten der Kategorien A und B gemäss der Listeneinteilung von swissmedic sowie re-
zeptpflichtigen Impfstoffen und Immunologika der SL wird in der Tarifvereinbarung fest-
gelegt. 

3 Die Höhe des Taxpunktwertes wird in der Vereinbarung betreffend den Taxpunktwert 
geregelt. 

4 Die Apotheke stellt am Ende der Behandlung oder quartalsweise Rechnung. Die Rechnung 
muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

 

a) Name und Adresse der Apotheke und die GLN-Nr. oder ZSR-Nr. 

b) Name, Adresse, Geburtsdatum und die Versichertennummer des Patienten 

c) Unfalldatum für Patienten der Unfallversicherung, falls bekannt 

d) Abgabedatum pro Medikament, Abgabezeitpunkt bei Notfallpauschale 

e) Tarifposition, Nummer und Bezeichnung 

f) Taxpunkte und Taxpunktwert 

g) pro Arzneimittel dessen Handelsname, galenische Form, GTIN-Nr., Preis und Menge 

h) Rechnungsdatum 

i) GLN-Nr. (zwingend) oder ZSR-Nr. (falls bekannt) bzw. Name und Adresse des ver-
ordnenden Leistungserbringers. 

j) Bei MiGeL-Produkten wird der GTIN (falls vorhanden) ansonsten der MiGeL-Code mit 
transparenter Produktdeklaration abgerechnet. 

 

5 Die Rechnungsstellung auf Papier erfolgt mit dem einheitlichen Abrechnungsformular des 
Forum Datenaustausch. 

6 Die Versicherer verpflichten sich, die Rechnungen innert einer Frist von 30 Tagen zu 
begleichen, sofern die notwendigen Dokumente vorliegen und die Zahlungspflicht gegeben 
ist. Kann die Zahlungsfrist nicht eingehalten werden, ist dem Apotheker der Grund der 
Verzögerung mitzuteilen. 
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Art. 6 Monitoring und Steuerung der Kostenentwicklung 

1 Die Vertragsparteien vereinbaren, die Heilkosten (durchschnittliche Kosten pro Fall und 
Jahr) der Versicherungsbereiche UV, MV und IV quartalsweise zu monitorisieren, um mehr 
Transparenz hinsichtlich der Entwicklung der Versicherungsleistungen zu erreichen und um 
auf diese Weise die Heilkosten unter Berücksichtigung sozialpolitischer und wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen steuern zu können. 

2 Die Details werden in der Vereinbarung zum Monitoring der Heilkosten und zur Steuerung 
der Kostenentwicklung festgelegt. 

Art. 7 Elektronischer Datentransfer 

1 Die Abrechnung mit den Versicherern erfolgt in elektronischer Form. Ansonsten wird ein 
einheitliches Rechnungsformular verwendet. 

2 Die inhaltliche und technische Umsetzung erfolgt auf Basis der gemeinsam erarbeiteten 
Standards und Richtlinien im Rahmen des "Forum Datenaustausch" bzw. gemäss den im 
Tarifvertrag LOA IV/1 definierten Standards. 

3 Anwendbar ist die jeweils gültige, vom Forum genehmigte Version der Standards und 
Richtlinien (http://www.forum-datenaustausch.ch/de/index.htm). 

Art. 8 Qualitätssicherung  

Massnahmen zur Qualitätssicherung im Zusammenhang mit pharmazeutischen Leistungen, 
die im KVG Bereich erfolgen, werden anerkannt und im Rahmen dieses Vertrags direkt 
anwendbar. 

Art. 9 Datenschutz 

Im Rahmen dieses Vertrags sind die Bestimmungen der Datenschutzgesetzgebung (DSG), 
des ATSG, des UVG, des MVG und des IVG sowie der entsprechenden Verordnungen zu 
berücksichtigen. 

Art. 10 Paritätische Vertrauens-Kommission (PVK)  

Die Vertragsparteien schaffen eine Paritätische Vertrauens-Kommission (PVK). Die Moda-
litäten sind in einer separaten Vereinbarung über die Paritätische Vertrauens-Kommission 
geregelt. 

Art. 11 Streitigkeiten 

1 Streitigkeiten, die zwischen den Vertragsparteien aus dem vorliegenden Vertrag oder den 
dazugehörenden Anhängen und Vereinbarungen entstehen und die nicht untereinander 
geregelt werden können sowie Streitigkeiten zwischen Kostenträgern und den diesem Ver-
trag angeschlossenen Apothekern werden von der Paritätischen Vertrauens-Kommission 
beurteilt. 

2 Kommt es zu keiner Einigung richtet sich das weitere Vorgehen nach Art. 57 UVG, Art. 
27 MVG bzw. nach Art. 27bis IVG. 

3 Soweit kein gesetzlich vorgeschriebener Rechtsweg besteht, wird Bern als Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien vereinbart. 

http://www.forum-datenaustausch.ch/de/index.htm
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Art. 12 Inkrafttreten und Kündigung 

1 Der vorliegende Vertrag tritt per 01.08.2017 in Kraft. Er ersetzt den Vertrag vom 1. 
September 2010.  

2 Der vorliegende Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 
jeweils auf den 30. Juni oder den 31. Dezember gekündigt werden. 

3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, nach einer Kündigung des Tarifvertrags unverzüg-
lich neue Verhandlungen aufzunehmen. Kommt innerhalb der Kündigungsfrist keine Eini-
gung zustande, so bleibt der Tarifvertrag bis zum Zustandekommen eines neuen Vertrags, 
höchstens jedoch für die Dauer von weiteren zwölf Monaten in Kraft. 

4 Die Kündigung des vorliegenden Vertrags beeinflusst die Gültigkeit der Vertragsbestand-
teile gem. Art. 2 nicht. Diese müssen separat gekündigt werden. 

5 Die Kündigung einzelner Vertragsbestandteile gem. Art. 2 beeinflusst die Gültigkeit des 
vorliegenden Vertrags nicht.  

6 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder seiner Bestandteile gem. Art. 2 unwirksam 
oder ungültig sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon 
nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen bzw. ungültigen 
Bestimmung, eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame bzw. gültige 
Regelung zu treffen. 

7 Der Tarifvertrag oder seine Bestandteile können in gegenseitigem Einvernehmen ohne 
vorangehende Kündigung geändert werden. 
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Bern und Luzern, 1. Juli 2017 

Schweizerischer Apothekerverband 
(pharmaSuisse) 

Der Präsident Der Generalsekretär 

Fabian Vaucher Marcel Mesnil 

Medizinaltarif-Kommission UVG 
(MTK) 

Schweiz. Unfallversicherungsanstalt 
(Suva)  
Abteilung Militärversicherung 

Der Präsident Der Direktor 

Daniel Roscher Stefan A. Dettwiler 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 
(IV) 

Der Vizedirektor 

Stefan Ritler 

Die vorliegenden Verträge wurden durch Vertreter beider Tarifpartner eigenhändig 
und rechtskräftig unterzeichnet. Aus Datenschutzgründen werden die Unterschriften 
auf Wunsch der Tarifpartner nicht publiziert. 

> Bitte beachten Sie, dass die Verträge nicht zur Unterzeichnung durch Dritte dienen, 
sondern lediglich zur Ansicht.













Luzern/Bern, 1. September 2010 

Schweizerischer Apothekerverband (phar
maSui�� 

, .. 
D

_�
r Prä�idenc) Der Generalsekretär: 

• �~;·:../' "-, �-.. ' : . - .'_ 

"-- ,,:. . . 

- �-.--�·--·--· . 

D. Jordan M. Mesnil

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 

Der Vizedirektor: 
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Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) 

Der Präsident: 

F. Weber

Suva 
Militärversicherung 

Der Direktor: 

St. Ritler -St.\'o-;ltwiler

Die vorliegenden Verträge wurden durch Vertreter beider Tarifpartner eigenhändig 
und rechtskräftig unterzeichnet. Aus Datenschutzgründen werden die Unterschriften 
auf Wunsch der Tarifpartner nicht publiziert. 

> Bitte beachten Sie, dass die Verträge nicht zur Unterzeichnung durch Dritte dienen, 
sondern lediglich zur Ansicht.
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Gestützt auf Art. 2 lit. b) des Tarifvertrages vom 1. September 2010 wird folgendes verein
bart: 

1. Der Taxpunktwert (TPW) beträgt CHF 1.20, exklusive MwSt. Die Mehrwertsteuer wird
separat in Rechnung gestellt.

2. Der Betrag von CHF 1.20 basiert auf dem Landesindex der Konsumentenpreise mit Stand
Dezember 2008 (Basis Mai 2000 = 100 Indexpunkte).

3. Die Vertragsparteien nehmen Verhandlungen über die Neufestsetzung des Taxpunktwer
tes auf, wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise gegenüber dem Stand vom
31. Dezember 2008 um mindestens 5.0 Prozente verändert hat. Über den Ausgleich der
Teuerung kann frühestens nach Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Vereinba
rung verhandelt werden.

4. Bei der Neufestsetzung des Taxpunktwertes werden neben der Entwicklung des Landes
indexes für Konsumentenpreise die Kosten- und Mengenentwicklung, die gesetzlichen,
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen sowie allfällige Änderungen
der Tarifparameter berücksichtigt.

5. Inkrafttreten/ Kündigung

5.1 Diese Vereinbarung tritt am 1. September 2010 in Kraft und ersetzt diejenige vom 
12. Dezember 2006.

5.2 Die Vereinbarung ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils 
auf Ende eines Semesters, d.h. auf den 30. Juni oder den 31. Dezember kündbar. 

5.3 Die Vereinbarung kann in gegenseitigem Einvernehmen ohne vorangehende Kündigung 
geändert werden. 

Bern / Luzern, 1. September 2010 

Schweizerischer Apothekerverband (phar
maSuisse) 

Der Präsi� Der Gener�lsekretär:

• __
D. Jordan M. Mesnil

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 

Der Vizedirektor: 

St. Ritler 

Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) 

Der Präsident: 

F. Weber

Suva 
Militärver��cherung 

Der Direktor: 

 

St. ��twiler 

Die vorliegenden Verträge wurden durch Vertreter beider Tarifpartner eigenhändig und 
rechtskräftig unterzeichnet. Aus Datenschutzgründen werden die Unterschriften auf 
Wunsch der Tarifpartner nicht publiziert. 

> Bitte beachten Sie, dass die Verträge nicht zur Unterzeichnung durch Dritte dienen, 
sondern lediglich zur Ansicht.







3 

8 Für einen allfälligen Weiterzug eines Schiedsgerichtsurteils sind die kantonalen Regelungen 
zum Schiedsgerichtsverfahren massgebend. 

9 Die PVK kann ihre Schlichtungsvorschläge in anonymisierter Form veröffentlichen. 

Art. 5 Finanzierung 
1 Die Vertragsparteien entschädigen ihre Vertreter selbst. Eine Entschädigung bzw. Abgeltung
von Spesen der Gesuchsteller wird wegbedungen. 
2 Die Aufwände des PVK-Sekretariates werden hälftig zwischen pharmaSuisse und MTK/MV/IV 
aufgeteilt. Das Sekretariat stellt jeweils per Ende eines Kalenderjahres entsprechend Rech
nung. 

3 Das Verfahren ist für den Antragsteller unentgeltlich. 

4 Mutwillig handelnden Antragstellern kann die PVK Gebühren für den Schlichtungsvorschlag 
im Rahmen von CHF 500.-- bis CHF 3'000.-- auferlegen. 

Art. 6 Inkrafttreten / Kündigung 
1 Diese Vereinbarung tritt am 1. September 2010 in Kraft und ersetzt diejenige vom 12. De
zember 2006. 

2 Die Vereinbarung ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils auf
Ende eines Semesters, d.h. auf den 30. Juni oder den 31. Dezember kündbar. 

3 Die Vereinbarung kann in gegenseitigem Einvernehmen ohne vorangehende Kündigung ge
ändert werden. 

Bern / Luzern, 1. September 2010 

Schweizerischer Apothekerverband 
(pharmaSuisse) 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 

Der Vizedirektor: 

D 
_2:) ., 

St. Ritler 

Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) 

Der Präsident: 

F. Weber

Suva 

Militärver�ic;herung 
/ l , 

Der Direktor: 

, \ ' 
\ . ', 

St.»,.. Dettwiler 

Die vorliegenden Verträge wurden durch Vertreter beider Tarifpartner eigenhändig und 
rechtskräftig unterzeichnet. Aus Datenschutzgründen werden die Unterschriften auf 
Wunsch der Tarifpartner nicht publiziert. 

> Bitte beachten Sie, dass die Verträge nicht zur Unterzeichnung durch Dritte dienen, 
sondern lediglich zur Ansicht.
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Gestützt auf Artikel 3 des Tarifvertrages vom 1. September 2010 wird Folgendes vereinbart: 

1. Der Unkostenbeitrag für. die Erarbeitung des Vertrags beträgt per 1. September 2010
CHF 500.- inkl. MWSt. Er wird zum Zeitpunkt des Beitritts einmalig erhoben.

2. Der Unkostenbeitrag für die Durchführung des Vertrags beträgt per 1. September 2010
CHF 350.- inkl. MWSt. Er wird jährlich entrichtet.

3. pharmaSuisse führt ein zweckgebundenes Konto und organisiert das Inkasso der unter
Art. 1 und 2 erwähnten Beiträge im Auftrag aller Vertragsparteien.

4. Einmal pro Jahr informiert pharmaSuisse über den Kontenstand. Die administrativen
Kosten sowie die Kosten für das Inkasso gehen zu Lasten des Kontos. Der Restbetrag
wird zu gleichen Teilen zwischen pharmaSuisse einerseits und den Versicherern anderer
seits aufgeteilt.

5. Die Vertragsparteien können die Unkostenheiträge gemäss Art. 1 und 2 jederzeit anpas-
sen. Sie verpflichten sich jedoch, den dem Tarifvertrag beigetretenen Apothekern die An
passung der jährlichen Unkostengebühr für das folgende Kalenderjahr rechtzeitig zu
kommunizieren, so dass ein fristgerechter Rücktritt vom Vertrag möglich ist.

6. Diese Vereinbarung tritt rückwirkend auf den 1. September 2010 in Kraft.

7. Das Kündigungsverfahren richtet sich nach Artikel 12 des Vertrages vom 1. September
2010.

Bern / Luzern, 16. September 2010 

Schweizerischer Apothekerverband 
(pharmaSuisse) 

D. Jordan

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 

Der Vizedirektor: 

St. Ritler 

Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) 

Der Präsident: 

 F. Weber

Suva 
Militärversicherung 

Die vorliegenden Verträge wurden durch Vertreter beider Tarifpartner eigenhändig und 
rechtskräftig unterzeichnet. Aus Datenschutzgründen werden die Unterschriften auf 
Wunsch der Tarifpartner nicht publiziert. 

> Bitte beachten Sie, dass die Verträge nicht zur Unterzeichnung durch Dritte dienen, 
sondern lediglich zur Ansicht.



 
 

Addendum  

zur Tarifstruktur und dem Tarifvertrag LOA 

zwischen 

dem Schweizerischen Apothekerverband (pharmaSuisse) 

 

und 

der Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK), 
 
der Militärversicherung (MV) 

vertreten durch die  

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), 
Abteilung Militärversicherung, 

der Invalidenversicherung (IV), 

vertreten durch das  

das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird jeweils nur die männli-

che Form verwendet. Bei Interpretationsfragen ist die deutsche Version massgebend. 
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Ausgangslage 

Die Tarifpartner Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK), die Militärversicherung, das Bundesamt für So-

zialversicherungen (BSV) und pharmaSuisse haben basierend auf dem LOA IV Tarifvertrag vom 

01.09.2010 einen gemeinsamen Tarifvertrag für den Bereich UV, MV und IV vereinbart. Per 01.08.2017 

wurde dieser Tarifvertrag an die neuen und per 01.01.2016 in Kraft gesetzten LOA IV/1-Tarifvertrag und 

Tarifstrukturvertrag angepasst, wobei die bisherigen Anhänge vom 01.09.2010 beibehalten wurden. 

Da der Tarifvertrag und der Tarifstrukturvertrag LOA IV/1 vom Bundesrat nur bis 30.06.2019 genehmigt 

wurden, haben die Tarifpartner santésuisse, curafutura und pharmaSuisse im Dezember 2018 beim 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein Gesuch um deren Verlängerung eingereicht.  

Beschluss des Bundesrats zum Verlängerungsgesuch LOA IV/1 Tarifstruktur- 
und Tarifvertrag 

Der Bundesrat hat am 26.06.2019 diesem Gesuch zugestimmt und den Vertrag unter der Vorausset-

zung bis 31.12.2021 bewilligt, dass der Polymedikations-Check per 01.07.2019 keine Pflichtleistung im 

Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung (OKP) mehr darstellt. 

Anpassung der Tarifstruktur pharmaSuisse – UV/MV/IV 

Basierend auf dem Bundesratsentscheid zur Verlängerung des Tarifvertrags und Tarifstrukturvertrags 

LOA IV/1, beschliessen die Tarifpartner MTK, MV, BSV und pharmaSuisse die Leistung „Polymedikati-

ons-Check“ (Tarifposition 2090.00) der Vereinbarung betreffend die Tarifstruktur pharmaSuisse – 

UV/MV/IV vom September 2010, per 01.07.2019 nicht mehr zu vergüten.  
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Bern, Luzern, 30. Juni 2019 

Schweizerischer Apothekerverband 

(pharmaSuisse) 

Der Präsident Der Generalsekretär 

Fabian Vaucher Marcel Mesnil 

Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) Schweiz. Unfallversicherungsanstalt (Suva) 

Abteilung Militärversicherung 

Der Präsident Der Direktor 

Daniel Roscher Stefan A. Dettwiler 

Bundesamt für Sozialversicherungen  

Geschäftsfeld Invalidenversicherung (IV) 

Der Vizedirektor 

Stefan Ritler 

Die vorliegenden Verträge wurden durch Vertreter beider Tarifpartner eigenhändig und 
rechtskräftig unterzeichnet. Aus Datenschutzgründen werden die Unterschriften auf 
Wunsch der Tarifpartner nicht publiziert. 

> Bitte beachten Sie, dass die Verträge nicht zur Unterzeichnung durch Dritte dienen, 
sondern lediglich zur Ansicht.
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Addendum 2 
zur Tarifstruktur und dem Tarifvertrag LOA  

 

zwischen 

 

dem Schweizerischen Apothekerverband (pharmaSuisse) 

 

und 

der Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK),  

der Militärversicherung (MV) 

vertreten durch die  

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), 
Abteilung Militärversicherung, 

der Invalidenversicherung (IV), 

vertreten durch 

das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird jeweils nur die männliche 

Form verwendet. Bei Unklarheiten in der Interpretation ist die deutsche Version massgebend. 
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1. Ausgangslage 

Die Tarifpartner Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK), Militärversicherung, Bundesamt für Sozialver-

sicherungen (BSV) und Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse haben basierend auf dem 

LOA IV-Tarifvertrag vom 01.09.2010 einen gemeinsamen Tarifvertrag für den Bereich UV, MV und IV 

vereinbart. Per 01.08.2017 wurde dieser Tarifvertrag an die neuen und per 01.01.2016 in Kraft  

gesetzten LOA IV/1-Tarifvertrag und Tarifstruktur-Vertrag angepasst, wobei die bisherigen Anhänge 

vom 01.09.2010 beibehalten wurden. 

Da der Tarifvertrag und der Tarifstruktur-Vertrag LOA IV/1 vom Bundesrat nur bis 30.06.2019 genehmigt 

wurden, haben die Tarifpartner santésuisse, curafutura und Schweizerischer Apothekerverband  

pharmaSuisse im Dezember 2018 beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein Gesuch um dessen  

Verlängerung eingereicht. Für beide Verträge wurden seither weitere Verlängerungen beantragt und 

vom Bundesrat genehmigt, letztmalig am 17.11.2022. Zeitgleich mit dem Antrag zur Verlängerung für 

den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 tritt die Erhöhung der Mehrwertsteuer (MWST) auf 2.6 

Prozent am 01.01.2024 in Kraft. Weiter wird per 01.01.2024 die Verfügungsnummer der IV auf der 

Rechnung als Standardparameter verlangt. 

2. Mehrwertsteuererhöhung per 01.01.2024 

- Der Taxpunktwert (TPW) beträgt CHF 1.20, exklusive MWST. 

Ergänzung: Der TPW wird jeweils nach Berechnung der MWST kaufmännisch auf zwei Dezimalstel-

len gerundet. Somit beträgt der TPW bei einem MWST-Satz von 2.6 Prozent CHF 1.23 inklusive 

MWST. 

- Der Betrag von CHF 1.20 basiert auf dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) [06.2023] 

3. Anpassung der Rechnungsstellung 

Per 01.01.2024 muss die Rechnungsstellung an die IV durch die zugelassenen Apotheker, sowohl zwin-

gend die Versichertennummer als auch die IV-Verfügungsnummer enthalten. 
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Bern, den 

Schweizerischer Apothekerverband 

pharmaSuisse 

Die Präsidentin Das Mitglied der Geschäftsleitung 

Martine Ruggli Andrea Küffer 

Luzern, den 

Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) 

Luzern, den 

Schweiz. Unfallversicherungsanstalt (Suva) 

Abteilung Militärversicherung 

Der Präsident Der Direktor 

Daniel Roscher Martin Rüfenacht 

Bern, den 

Bundesamt für Sozialversicherungen  

Geschäftsfeld Invalidenversicherung (IV) 

Der Vizedirektor 

Florian Steinbacher 

Die vorliegenden Verträge wurden durch Vertreter beider Tarifpartner eigenhändig 
und rechtskräftig unterzeichnet. Aus Datenschutzgründen werden die Unterschriften 
auf Wunsch der Tarifpartner nicht publiziert. 

> Bitte beachten Sie, dass die Verträge nicht zur Unterzeichnung durch Dritte 
dienen, sondern lediglich zur Ansicht.
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